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BGH zur Untervermietung einer Einzimmerwohnung

Genügt eine Zahnbürste?
Ein Anspruch des Mieters auf Untervermietungserlaubnis 
kann auch im Falle einer Einzimmerwohnung gegeben sein, 
so der BGH jetzt.
Die Ausgangssituation: Wegen eines im Ausland durch-
zuführenden beruflichen Projektes verlangt der klagende 
Mieter von den Beklagten die Erlaubnis zur zeitlich befristeten 
Untervermietung „eines Teils“ der von ihm angemieteten Ein-
zimmerwohnung, wobei persönliche Gegenstände in einem 
Bauernschrank und einer Kommode im Wohnzimmer und 
in einem durch einen Vorhang abgetrennten Teil des Flures 
verbleiben sollten. Ferner blieb der Mieter im Besitz eines 
Wohnungsschlüssels. Obwohl die Beklagten die Erlaubnis 
verweigerten, vermietete der Kläger die Wohnung unter 
und erhob anschließend Klage auf Zustimmung – beim AG 
ohne, beim LG mit Erfolg (GE 2022, 582). Die Revision der 
Vermieter hatte keinen Erfolg. 
Dem Kläger (Mieter) stehe ein Anspruch gemäß § 553 Abs. 1 
BGB auf Untervermietungserlaubnis zu. § 553 Abs. 1 BGB 
stelle weder quantitative Vorgaben hinsichtlich des beim 
Mieter verbleibenden Anteils des Wohnraums noch quali-
tative Anforderungen bezüglich dessen weiterer Nutzung 
durch den Mieter auf. Von einer Überlassung eines Teils des 
Wohnraums an einen Dritten im Sinne der Vorschrift des 
§ 553 Abs. 1 BGB ist daher regelmäßig bereits dann auszu-
gehen, wenn der Mieter den Gewahrsam an dem Wohnraum 
nicht vollständig aufgibt. Danach könne ein Anspruch des 
Mieters auf Untervermietung grundsätzlich auch bei einer 
Einzimmerwohnung gegeben sein. Ein Ausschluss von Ein-
zimmerwohnungen aus dem Anwendungsbereich von § 553 
Abs. 1 BGB ergebe sich weder aus dem Gesetzeswortlaut, 
der Gesetzesgeschichte noch aus dem mieterschützenden 
Zweck der Vorschrift. Letzterer liefe für Mieter einer Einzim-
merwohnung andernfalls gänzlich leer. Sachgerechte Gründe 
dafür, solche Mieter als weniger schutzwürdig anzusehen als 
Mieter einer Mehrzimmerwohnung, erschlössen sich nicht, 
denn auch dem Mieter einer Einzimmerwohnung könne es, 
namentlich bei – wie hier – befristeter Abwesenheit, darum 
gehen, sich den Wohnraum zu erhalten. 
Der Kläger habe seinen Gewahrsam an der Wohnung nicht 
vollständig aufgegeben, denn er habe persönliche Gegen-
stände in der Wohnung in Bereichen zurückgelassen, die 
seiner alleinigen Nutzung vorbehalten waren, und sich den 
Zugriff hierauf durch Zurückbehaltung eines Wohnungs-
schlüssels gesichert. 
BGH, Urteil vom 13. September 2023 - VIII ZR 109/22 -


